
Gemeinde Lottstetten

Bebauungsplan "Herrenacker", Nack

Textteil {. Ausfertigung

1. Rechtsgrundlaqen

1 .1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27 .08.1997 (BGBI. I S. 2141);

1.2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

vom 23.01.1990 (BGBI. I S'132);

1.3 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-

stellung del Planinhaltes (PlanzV vom 18.12.1990, BGBI. I S.58)

1.4 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) vom

12.03.1e87 (BGBI. I S. 889);

1.5 Landesbauordnung für Baden - württemberg vom 08.08.1995 (Ges-Bl'

paden-Württemberg S. 61 7)

in der jeweils gültigen Fassung.

2, Planunqsrechtliche Festsetzunqen

2.1 Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA nach $ 4 Abs'

2 BauNVO)

Zulässig sind ausschließlich die Nutzungen Wohngebäude sowie der

Versorgung des Gebietes dienende Läden'

Je Wohngebäude sind nur 2 Wohnungen zugelassen'

2.2 Maß der baulichen Nutzung (S 16 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist gem. Planeintrag mit 0,4, die zulässige

Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,5 als HÖchstwert festgesetzt'

Es sind gem. Planeintrag eingeschossige Gebäude zulässig-

r-
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2.3 Höhenlage der Gebäude ($ 9 Abs' 2 BauGB)

Die Höhenlage der Gebäude, das ist die Erdgeschossfußbodenhöhe

des fertigen Fußbodens (EFH), ist in der

-nördlichenReihe,längsdesKapellenweges,mitmax,50cmüber
der Straßennone, öemätt"n in sänkrechter Linie zum Gebäude in der

Gebäudemitte;

- südlichen Reihe, längs der Dorfstraße, bergseits max. 50 cm über dem

vorhandenen Gelände, gemessen ln der Gebäudemitte der Nordseite

zulässig.

GebäudehÖhen (S 1B BauNVO)

1. Hauptgebäude:

Die wandhöhe der Gebäude, gemessen von der festgelegten Erdge-

scÄoßfußOodenhöhe bis zum Schnittpunkt der Auß.enwand mit der

bä"nn"ut, darf hangseits max. 4,00 m betragen Digs entspricht un!e1^

Berücksichtigung Jäi festgetegten EFH eine max. Wandhöhe von 4,50 m

über dem Bezugspunkt Straße bzw' vorh' Gelände'

Die wandhÖhe der Gebäude, gemessen von der festgelegten, d'h' 
-end-

öUlti g hergestellten, äutgefulüJn oder abgegrabenen Erdgeschossfuß-

bodenhöhe bis zum s"n"nittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, darf

talseits max. 6,80 m betragen'

Die FirsthÖhe darf, gemessen von der festgelegten Erdgeschossfuß-

bodenhöhe, max. 7,50 m betragen'

2. Garagen und Nebenanlagen:

Die Garagen (freistehend oder angebaut) dllrfen eine wandhöhe,

ö"*äri*ä uon d*r endgültig hergestellten Geländeoberfläche bis

ö"nnittprnkt AußenwaäOnäcnhäut an der Bergseite, von 2,50 m nicht

übersChreiten.

Freistehende, nicht an das wohngebäude angebaute Nebenanlagen

sind bis zu einer GesamthÖhe, gemessen von der vorhandenen Gelän-

deoberfläche bis zum höchsten punkt an der Bergseite, von max- 3,50 m

zulässig.

2.4
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2.5 Bauweise

Es gilt eine offene Bauweise nach $ 22 Abs' 2 BauNVO'

2.6 HauptgebäudeundFirstrichtung

Gemäß planeintrag ist die First - und Hauptgebäuderichtung vorge-

geben. eei"winlelf,äusern ist die vorgegebene Richtung die Haupt-

achse.

2.7 ÜberbaubareGrundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die eingetragenen

Baugrenzen festgelegt'

Nebenanlagen,stetlplätzeundCarportssindauchaußerhalbder
überbaubaren Flächen zulässig'

Garagen sind innerhalb und außerhalb der Baugrenzen zulässig' Die im

plan mit GÄilk";nzeichneten Flächen sind eine nicht verbindliche

EmPfehlung.
Einschräntäng, ln einem Bereich von 4,50 m Abstand, gemessen vom

Fahrbahnrand der Erschließungsstraßen, sind Garagen unzulässig' Bei

parallelsteiiung der Garag" tuistrrße verringert sich der Abstand auf

1,50 m.

Die mit,.LR. Kanal,,gekennzeichneten Flächen sind zugunsten der

Gemeinde mit dem Recht der Kanaldurchführung belastet und nicht

bebaubar-

2.8 AnPflanzung von Bäumen

GemäßPlaneintragistdieAnpflanzungVgn.Bäumenvorgeschrieben;
hierzu sino nocnstämmige, heimische Laubbäume zu verwenden.

F
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3.1

3.0

Außere Gestaltung der Gebäude

Die Außenverkleidung bzw. der Putz muss unauffällig sein, d'h' das Sied-

rung"biro darf nicht bäeinträchtigt werden. Die Verwendung von reflek-

tieönden Materialien und grellen Farben ist nicht zulässig'

3.2 Dächer

EssindfÜrdieWohngebäudeausschließtichSatteldächerzutässig'Die
Dachneigung für Wohngebäude beträgt 25 - 35" '

Doppelhäuser haben die gleiche Dachform und Dachneigung aufzu-

weisen.

Garagensind,sofernsieerdgedecktundfoderalsDachterrassegenutzt
werden, mit Fiachdach zuläsöig; 

"nronst 
ist ein satteldach mit bis zu 2o"

Neigung vorgeschrieben'

3"3Dachaufbauten,Wiederkehren'Dacheinschnitte

Dachgaupen auf satteldächern müssen senkrecht in der HÖhe ge-

messen minO"siens 0,5 m niedriger als der First sein; die GrÖße der

Gaupen (einschl. Dachfläche) darf, in der senkrechten Ansicht gemes-

sen und bei mehreren zusammeng"t""hnet, max' 1/3 der Dachfläche

betragen.

Dachgaupensindbiszueinermax.Längevon4,0mzulässig.

WiederkehrenundDacheinschnittesindunzulässig.

3.4 Aufschüttungen, Abgrabungen

Aufschüttungen und Abgrabungen mit mehr als 1,00 m Differenzzum

bestehendenGeländesindzur-Kenntnisgabezugeben.Diebestehende
und geptanlä öetandeoberfläche ist durch Geländeschnitte mit

Höhenang"n"nbezogenaufMeereshÖhe(NN)darzustellen.
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3.5

Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis 2,00 m HÖhe zulässig'

Einfriedigungen

zäunesind nur bis zu einer max. HÖhe von 0,80 m zulässig.

Mit zaun"n und Anpflanzungen (Hecken) ist ein Abstand von 50 cm von

der Verkehrsfläche einzuhalten'

sockelmauern sind als Einfriedung nur bis 30 cm HÖhe zulässig'

Zäune aus Drahtgeflecht sind nur mit einer Hinterpflanzung von Hecken

zutässig, dabei tjtl"n Nadelgehölze nur untergeordnet beigemischt

werden.

Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig'

Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen

rp"Ää*"n und-schonenden Umgang mit dem Boden zu achten'

Zugänge, Zufahrten zu stellplätzen und stellplätze dÜrfen nur mit

*"ät"idurch lässi gen Bel ägen befestigt werden'

Abwasser

Das oberflächenwasser (Regenwasser) von den Dachflächen darf nicht

sofort der Ortskanatisation zügeführt werden, sondern ist in einer Zister-

ne mit mind. 5 cbm FassungsvermÖgen je Grundstück zu sammeln'

Davon dürfen max.2t3 des-Gesamtinnaits als konstante Menge zurÜck-

ö"n"rt"n werden; die restliche Menge ist, um für den nächsten Regenfall

wiederum frei Kapätzitäten zu schaffän, in gedrosselter Form ab Überlauf

in das örtliche l(analsystem (Trennsystem) abzugeben'

Die Nutzung des gespeicherten oberflächenwassers als Brauch-

rurr"r, =.{. =r, Gartenbewässerung, wird empfohlen'

3.6

3.7



Gemeinde Lottstetten: Bebauungsplan "Herrenacker", Nack - Textteil - Seite 06

3.8 Antennen

Private Antennen, insbesonderS sogenannte ,,schüSseln", müSsen in

einer die Fassade oder Dachfläche nicht störenden Stelle errichtet

werden.

Bei einer Anordnung von Anlagen für den Satellitenempfang auf dem

Dach darf die Firsilinie nicht höhenmäßig überschritten werden.

3.9 StellPlätze

lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je wohnung 1,9 Stell-

plätze anzulegen bzw. nachzuweisen. Bei ungerader Anzahl wird auf-

gerundet.

3.10 Nutzung der Sonnenenergie

solarzellen o.ä. sind generell zulässig. Bei einer Anordnung von An-

lagen auf dem Dach darf die Firstlinie allerdings nicht hÖhenmäßig

überschritten werden-

4.O Nachrichtliche Übernahme sonstiqer Vorschriften

4.1 Brandschutz

Zur sicherstellung der LÖschwasserversorgung wird die Gemeinde

ÜOernurnydranteÄ in der erforderlichen Anzahl und Dimension

erstellen.

Die Freihaltung und Zugänglichkeit zu den Hydranten ist stets zu ge-

währleisten. Oie Zufahrt bzw. der Zugang zu den einzelnen Bauob-

jekten ist mit einer Breite von mind. 3,50 m ebenfalls zu gewährleisten.

4.2 Denkmalschutzgesetz

Es wird darauf hingewiesen, dass nach $ 20 des Denkmalschutzge-

setzes (zufällige Funde) das Landesdenkmalamt, Archäologische
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Denkmalpflege'Marienstr.l0a'79098Freiburg,unverzüglichzu
n"nu"nriähtiien isi, tatts Bodenfunde in diesem Gebiet zutage treten'

Äü"n ist dieJe Behärde hinzuzuziehen, wenn Bildstocke, Wegkreuze'

alte Grenzsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen

sein sollten.

Lottstetten, am I 7. l'lAl 2001

,1,3k
Bbrgermeister

hfu
dipl.ing.tu w. PoPP
Ouro tür bauleitplanung und erschließung

waldshut - tiengen
obere breitäcker 7
tel. O7741163400
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Gemeinde Lottstetlen
Londkreis Woldshut

Bebquungsplon "Herrenqcker", Nock

Begründung

l. Erfordernis und städtebquliche Zielsetzung

ln Nock befindet sich zwischen der Dorfstroße und dem Kopellenweg, ösilich

der ehemoligen Schule, eine innerörtliche Freiflöche (GrundsfÜcke Nrn. 1663

und I 6641,d're sich im Besitz der Gemeinde befindet' ln der Umgehung ist

eine eingeschossige wohnhousbebouung vorhonden, die quch hier denkbor

ist. Um der Nochfäge noch Bouplöizen in Nock ncrchzukommen und eine

Eigenentwicklung dLs Ortes zu ermöglichen, bietet es sich on, diese Grund-

stücke zu überplän.n, in Bouplötze oufzvteilen und so eine Bebouung zu-

zulossen.

Wenn in jedem kÜnftigen Geböude von einer Houptwohnung und einer

Einliegerwohnung oUsgegongen wird, werden bei einer ongenommen

Belegiungszohl von 3 - 4 Personen in der Houptwohnung und I - 2
gewöhrner in der Einliegerwohnung je Geböude künftig 5 Einwohner, im

gesomten Gebiet mil a wohnhöusern somit 20 neue Einwohner zu erworten

iein. Geteilt durch die Gebietsgröße mit rund 3.000 qm ergibt sich domit ein

Wert von 66 Einwohnern/Hektor.

Noch dem vorliegenden plon werden 4 Bouplötze in Größen mit rund 680,

670,740 und 7lo q* entstehen. Dies ist fÜr die Eigenentwicklung der Nocker

Bevölkerung voroussichflich für einen Zeitroum von 2 Johren ousreichend.

2. Entwicklung qus dem Flöchennulzungsplon

Die überplonte Flöche ist im Flöchennutzungsplon ols Bestondsflöche dorge-

stellt. lnsoweit ist der Bebouungsplon ols ous dem Flöchennutzungsplon

entwickelt onzusehen.

t-
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3. Erschließung

Die verkehrserschließung ist durch die ortsstroßen Kopellenweg im Norden

und Dorfstroße im SÜden gegeben'

ln beiden Stroßen ist ouch der Konol im Trennsystem sowie die wosserleitung

vorhonden.DomitsinddieGrundstÜckeohneweitereErschließungsonfor_
derungenunddomitlnvestitionendurchdieGemeindebeboubor.

4. Plonungsrechtliche Feslselzungen

FestgesetztisteinAllgemeinesWohngebiet,doessich,wieewöhnt,um
eine Auffüllung einer größeren goulÜäke in einem vorhondenen Siedlungs-

gebiet mit einem WoÄngebietschorokter hondelt und keine löndliche' d'h'

londwirtschoftliche Nutzung in der Nöhe vorhonden ist' Hiezu wurde' do

dovon ouszugehen ist, dcß ousschließlich wohnbebouung entstehen wird'

eine EinscrrranruÄöen oer noch g 4 BouNVO zulössigen Nutzungen vorge-

nommen. So sinJ iur WohngeOA"uOe und die der Versorgung des Gebietes

dienenden Löden zugelossen'

Dos Moß der boulichen Nutzung entspricht in.der Grundflöchenzohl mit 0'4

der mcxim"f"'',"üätgoO. O"t 5'iZ AouNVO' Um den Ausbou des Doch-

oder untergeschosses zu ermöglichen, ist die Geschoßflöchenzohl mit 0'5

festgesetzt.

Es wird eine eingeschossige Bebouung vorgeschrieben' Es ist jedoch dovon

ouszugehen, doss ouch im oochg"r.-hott bei 35' Dochneigung und evtl'

im Untergeschoss der Geböude Wohnungen entstehen werden, do dos

Gelönde ein relotiv steil ist. Um eine Überhöufung mit Kleinwohnungen

(Apporte."ntri, ä're-nicht in einen kleinen ortsteil mit schmolen Stroßen

und ohne tntrosirut<tureinrichtungen possen und negotive Auswirkungen

hoben würdeÄ, ist die Zohl der Wohnungen <ruf zweije Geböude

beschrönkt.

UmeingeordnetesSiedlungsbildzuerreichenunddurchAuffÜllungÜber-
hohe Geböude zu verhindern, wurde die Festsetzung Höhenloge der

Geböude bnar. Beschrönkung der wond- und Firsthöhen vorgenommen'

Dobei ist bei der Höhenloge der Geböude zu unierscheiden rurischen den

GeböudenlöngsdesKopellenwegesimhöhergelegenenNordenundder
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Gemorkung Nock - Seite 02

$3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 75 LBO hondelt, wer den oufgrund von $ 74

LBO in Verb. mit g 9 Abs. 4 BouGB ergongenen Bestondteilen dieser Sotzung
zuwiderhondelt.

$4

lnkroftlrelen

Diese Sotzung tritt mit der Bekonntmqchung des Sotzungsbeschlusses in Kroft.

Lottstetten, om I 7. l'lAl 20ül

Z&zh
dipl.ing.tu w.popp
büro für bquleitplonung
woldshut - iiengen
obere breitöcker 7

tu
J$lgen Link
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tieferliegenden Bebouung löngs der Dorfstroße. Do die Geböude löngs

des Kopettenweges sich Jn dieser Stroße orientieren werden' sollen ihre

Erdgeschossfußbbdenhöhen mox. 50 cm Über diese jeweiligen Strqßen-

höhe liegen. Nördlich der Dorfstroße hingegen steigt dos Gelönde stork on;

die künftigen Geböude werden olso wesentlich höher (s' beil' Gelönde-

schnitt) ol, Oi* Stroße liegen, so doss die EFH hier vom bestehenden

Gelönde ous festgesetzt ist'

um eine Auflockerung der Bebouung zu eneichen, und fÜr die hinter-

liegende gebouung Iü.t"n entstehen zu 1ossen, sind die Überbouboren

Flöchen leicht u"oäüt ongeordnet. Die Gorogenstcrndorte sind nicht

verbindlich vorgeschrieben, um den Bouhenen größere Gestoltungsfreihei-

ten ihrer GrundstÜcke zu lossen. sie sind ols Empfehlung eingetrogen' um

<rufuuzeigen, wo ouf Grund der festgesetzten Überbouboren Flöchen

doron gedocht ist, die Gorogen oniuordnen; dodurch werden sie bei

Grenzbebo uun g zuso m mengefosst'

Gorogen, Überdochte stellplötze (corports) unq nicht Überdochte Stell-

plötze sowie N"ü;;"logen sind somit cruch oußerholb der Überbouboren

Flöchen zulössig. Gorogen mussen einen Mindestobstond von 4'50 m zur

stroße einholteÄ, um in-diesem stouroum Möglichkeiten zum Ein- und

Aussteigen, Be- und Entloden und ouch zum Porken zu schoffen' Bei der

Breite der Erschließungsstroßen, insbesonders des Kopellenweges mit co'

4,00 - 5,00m, könnte ei sonst zu Behinderungen fÜr den fließenden Verkehr

kommen.

Bei einer Gorogensteilung poroiler zur stroße trifft dies nichi zu; desholb ist

hier nur ein Absiond von 1,50r vorgeschrieben. Es wird empfohlen, diesen

Abstondsstreifen zu bepflonzen, oomit keine kohlen wönde neben der

Stroße entstehen.

s. umweltschützende Belcrnge in der Abwögung nqch g 1o BcuGB bzw.
- 

$ 8 o gNotS"hG, Lqndschoftspflegerische Mqßnqhmen

Dos zur Bebouung onstehende Gelönde isi zur Teit eine Wiese' die nichi

londwirtschoftlicligLenutzt wird. Ein Boumbestond ist nicht vorhcrnden' Der

Eingriff in Notur und Londschofi ist somit gering'
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Minimierung:

Der Eingriff in den Noturhousholi soll durch die Festsetzungen des Bebcru-

ungsplones wie folgt minimiert werden:

- Die Befestigung bzw. Versiegelung sömtlicher Flöchen ist möglichst zu

vermeiden: Zufo'hrten zu Rorkptcrtzen und zu Gorcrgen, die Stellplötze sowie

die Zugongswege dÜrfen nur mit wosserdurchlössigen Belögen' wie Steine

mit Fuöen bzw. Schotter, versehen werden'

- um die Ableitung des oberflöchenwossers zeitlich zu reduzieren, ist

vorgeschrieben, doß Zisternen zur Fossung des Regenwqssers in einer

Minäestgröße von 5 cbm je GrundstÜck enichtet werden' Die Nutzung

dieses sogenonnten Grouwossers im Gorten, ober möglichst <ruch ols

Sekundörkreislouf im Hous, wird empfohlen'

Ökologischer Ausgleich :

Als ökologischer Ausgleich ist die Anpflonzung von einem hochstömmigen

heimischen Loubböumen vorgeschrieben. lm Hinblick ouf die Grenz-

obstönde noch dem Nochbonecht Boden - wÜrttemberg wird ouf $ 27

Nochbonecht {Voncng von Festsetzungen im Bebouungsplon) verwiesen'

6. Bquordnungsrechtliche Festsetzungen

Die öußere Gestoltung der neugebouten Geböude soll dos siedlungs- und

Londschoftsbild nicht6eeintröchtigen; grelle Forben und reflektierende oder

sonstige, störende Moteriolien (Beispiel: Blechverkleidung) dÜrfen nicht

verwendet werden.

lm Hinblick cruf dos Dorfbild des kleinen ortes Nock und die reirvolle kleine

Kopelle wird es fÜr erforderlich geholien, ols Dochform dos sotteldoch mit

einer nicht zu steilen Dochneigung festzusetzen'

Gorogen sollen entweder erdgedeckt - dies trifft für die untere Reihe. löngs

der Dorfstroße zu, wobei ouch eine Nuizung ols Tenosse denkbor ist - oder

mit einem Sotteldoch versehen werden. Die Dqchneigung bei Gorogen
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mit sotteldoch soll sich on die Houptgeböude onpossen, sie muss mind' 20o

betrogen.

Der Bedorf noch stellplötzen, gerode im löndlichen Roum mit dem

schlechten Angebot im öffeniiichen Personennohverkehr' und vielen

Grenzgöngern, deren Arbeitsplotz zu den erforderlichen Zeiten höufig nur mit

dem Pkw eneicht werden konn, dem domit verbundenen hohen Moto-

risierungsgrod und der sich dorous ergebenden Pkw-Dichte' ist erheblich' Je

wonnung sind desholb mindestens 1.5 Gorogen oder stellplötze ouf den

GrundstÜcken onzulegen; bei ungeroder Zohl wird oufgerundet' Diese

Festsetzung ist vor ollem im Hinbliäk ouf die geringe Breite der Stroße ge

troffen; domit soll dos Porken der Kroftfohzeuge ouf der stroße veningert

werden.

Aufschüttungen und Abgrobungen sind bis 2,00 m Höhe zulössig' Dieses

relotiv hohe Moß ist hierärforderlich, do sich gerode im Anschlußbereich cn

die Siroßen 1s. oäitiegenden Gelöndeschnitt) Böschungen befinden' die

oufgefüllt bzw. obgögroben werden müssen' Noch höhere bn'' tiefere

Gelöndeverondeön!*n würden dos onsonst gleichmößige geneigte

Gelönde und domit äqs Siedlungsbild zu stork beeintröchtigen und sind

desholb unzulössig.

Lotistetten, om I 7' t'lAi 2001

Seite 05

11/-
vliin{
#ürgermeister

Anloge: Gelöndeschnitt mit Eintrog der zugelossenen Geböudehöhen'

hfu
dipl. ing. iu w. PoPP
freier stcrdtploner - orch.liste nr' 53467

büro für bouleitplonung u- erschließung
woldshut - tiengen - obere breitöcker 7
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l. Ausfertigung

Sotzung

zum Bebouungsplon "Herrenocker", Gemorkung Nock

Aufgrund des $ l0 des Bougesetzbuches und des $ 74 der Londesbou-

ordÄung Boden - Württemu"rg in Verbindung mii $ 4 der Gemeindeordnung

für Boden - wÜrttemberg hot der Gemeinderoi der Gemeinde Lottstetten in

seiner Sitzung om 17. Moi2001 den Bebouungsplon

"Henenocke/', OT Nock

ols Sotzung beschlossen.

$1

Röumlicher Geltungsbereich

Der röumliche Geltungsbereich ergibt sich ous dem im zeichnerischen Teil ($

2,lliff .l dieser Sotzung) eingezeichneten Plongebiet'

$2

Beslqndleile des Bebquungsplones

Der BebouungsPlon besiehi ous:

l. Zeichnerischer Teil M I : 500

2. Bebo u u ngsvorschriften

Dem Bebouungsplon ist eine BegrÜndung beigefÜgt'
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$3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 75 LBO hondelt, wer den oufgrund von $ 74

LBO in Verb. mit g 9 Abs. 4 BouGB ergongenen Bestondteilen dieser Sotzung
zuwiderhondelt.

$4

lnkrqfflrelen

Diese Sotzung tritt mit der Bekonntmqchung des Sotzungsbeschlusses in Krqft.

Lotistetten, om I 7. I'lAl 20ül
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Gemeinde Lottstetten

Bebauungsplan "Herrenacker", Nack

Textteil {. Ausfertigung

1. Rechtsqrundlaqen

1 .1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27 .08.1997 (BGBI. I S. 21a1);

1.2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132);

1.3 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-

stellung del Planinhaltes (PlanzV vom 18.12.1990, BGBI. I S.58)

1.4 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) vom

12.03.1987 (BGBI. I S. 889);

1.5 Landesbauordnung fÜr Baden - württemberg vom 08.08.1995 (Ges.Bl.

Baden-Württemberg S' 61 7)

in der jeweils gültigen Fassung.

2, Planunqsrechtliche Festsetzunqen

2.1 Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA nach $ 4 Abs'

2 BauNVO)

Zulässig sind ausschließlich die Nutzungen Wohngebäude sowie der

Versorgung des Gebietes dienende Läden'

Je Wohngebäude sind nur 2 Wohnungen zugelassen'

2.2 Maß der baulichen Nutzung (S 16 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist gem. Planeintrag mit 0,4, die zulässige

Geschossflächenzahl (GFZ) mit 0,5 als Höchstwert festgesetzt'

Es sind gem. Planeintrag eingeschossige Gebäude zulässig.
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2.3 Höhenlage der Gebäude (S I Abs' 2 BauGB)

DieHÖhenlagederGebäude,d9slgtdieErdgeschossfußbodenhÖhe-es 
fertigen Fußbodens (EFH), ist in der

-nördlichenReihe,längsdesKapellenweges'mitmax'50cmüber
der Straßenhöhe, getärr"n in senkrechter Linie zum Gebäude in der

Gebäudemitte;

. südlichen Reihe, längs der Dorfstraße, bergseits m.ax. 50 cm über dem

vorhandenen Gelände, gemessen tn der Gebäudemitte der Nordseite

zulässig.

Gebäudehöhen (S 1B BauNVO)

1. Hauptgebäude:

Die wandhöhe der Gebäude, gemessen von der festgelegten Erdge-

schoßfußbodenhöhe bis zum Schnittpunkt der Auß.enwand mit der

üäcnnaut, darf hangseits max- 4,00 m betragen Digs entspricht untel_

Berücksicntigung Jäitestgetegten EFH eine max. WandhÖhe von 4,50 m

über dem Belugspunkt Straße bzw' vorh' Gelände'

Die wandhöhe der Gebäude, gemessen von der festgelegten, d-h. 
-end-

gulti g hergestellten, äurgetulftin oder abgegrabenen Erdgeschossfuß-

bodenhÖhe bis =rtn s"n"nittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut' darf

talseits max. 6,80 m betragen'

Die Firsthöhe darf, gemessen von der festgelegten Erdgeschossfuß-

bodenhöhe, max- 7,50 m betragen'

2. Garagen und Nebenanlagen:

Die Garagen (freistehend oder angebaut) dyrfen eine Wandhöhe,

;;;;# uoÄ d"r endgültig hergestellten Geländeoberfläche bis

ö"nrttpunkt AußenwanOmäcnhäut an der Bergseite, von 2,50 m nicht

übersöhreiten.

Freistehende, nicht an das wohngebäude angebaute Nebenanlagen

sind bis zu einer Gesamthöhe, gemessen von der vorhandenen Gelän-

deoberfläche bis zum höchsten punkt an der Bergseite, von ma)c 3,50 m

zulässig.

2.4
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2.5 Bauweise

Es gilt eine offene Bauweise nach $ 22 Abs' 2 BauNVO'

2.6 HauptgebäudeundFirstrichtung

Gemäß planeintrag ist die First - und Hauptgebäuderichtung vorge-

geben. eei-Winkelf,äusern ist die vorgegebene Richtung die Haupt-

achse.

2.7 ÜberbaubareGrundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die eingetragenen

Baugrenzen festgelegt'

Nebenanlagen,stellplätzeundCarportssindauchaußerhalbder
überbaubaren Flächen zulässig'

Garagen sind innerhalb und außerhalb der Baugrenzen zulässig' Die im

plan mit cÄä.r"nnzeichneten Flächen sind eine nicht verbindliche

EmPfehlung.
Einschräntäing, ln einem Bereich von 4,50 m Abstand, gemessen vom

Fahrbahnrand der Erschließungsstraßen, sind Garagen unzulässig' Bei

parallelsteiiung Oer Garage iuistt"ß" verringert sich der Abstand auf

1,50 m.

Die mit "LR * Kanal" gekennzeichneten Flächen sind zugunsten der

Gemeinde mit dem Recht der Kanaldurchführung belastet und nicht

bebaubar.

2.8 AnPflanzung von Bäumen

GemäßPlaneintragistdieAnpflanzungVgn.Bäumenvorgeschrieben;
niäiiu ,ino nocnstämmige, heimische Laubbäume zu verwenden.
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3.0

3.1 Außere Gestaltung der Gebäude

DieAußenverkleidungba,v'derPutzmussunauffälligsein,d.h.dasSied-
lungsbild darf nicht bäeinträchtigt werden'. Die.Verwendung von reflek-

tierenden Mäterialien und grellen Farben ist nicht zulässig'

3.2 Dächer

EssindfÜrdieWohngebäudeausschließlichSatteldächerzutässig.Die
Dachneigung für Wohngebäude beträgt 25 - 35"'

Doppelhäuser haben die gleiche Dachform und Dachneigung aufzu-

weisen.

Garagensind,sofernsieerdgedecktundfoderalsDachterrassegenutzt
werden, mit riacnOach zuläsöig; 

"ntonst 
ist ein Satteldach mit bis zu 20"

Neigung vorgeschrieben'

3.3Dachaufbauten,Wiederkehren,Dacheinschnitte

Dachgaupen auf satteldächern müssen senkrecht in der HÖhe ge-

messen minOesi"ns 0,5 m niedriger als der First sein; die GrÖße der

Gaupen (einschl. Dachflächel darf, in der senkrechten Ansicht gemes-

sen und bei mehreren zusammengete"hnet, max' 1/3 der Dachfläche

betragen.

Dachgaupensindbiszueinermax.LängeVon4,0mzulässig.

WiederkehrenundDacheinschnittesindunzulässig.

3.4 Aufschüttungen, Abgrabungen

Aufschüttungen und Abgrabungen mit mehr als 1,00 m Differenzzum

bestehendenGeländesindzur-Kenntnisgabezugeben.Diebestehende
und geplante öetandeoberfläche ist durch Geländeschnitte mit

HÖhenang,n"n bezogen auf MeereshÖhe (NN) darzustellen.
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3.5

3.6

Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis 2,00 m HÖhe zulässig

Einfriedigungen

zäune sind nur bis zu einer max. HÖhe von 0,80 m zulässig.

Mit zaun"n und Anpflanzungen (Hecken) ist ein Abstand von 50 cm von

der Verkehrsfläche einzuhalten'

sockelmauern sind als Einfriedung nur bis 30 cm Höhe zulässig'

zäuneaus Drahtgeflecht sind nur mit einer Hinterpflanzung von Hecken

iulässig, dabei rdlt"n Nadelgehölze nur untergeordnet beigemischt

werden.

Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig'

Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen

rp"*r"n und'schonenden Umgang mit dem Boden zu achten'

Zugänge, Zufahrten zu stellplätzen und stellplätze dürfen nur mit

*"ät"idurchlässigen Belägen befestigt werden'

Abwasser

Das oberflächenwasser (Regenwasser) von den Dachflächen darf nicht

sofort der Ortskanalisation zügeführt werden, sondern ist in einer Zister-

ne mit mind. 5 cbm FassungsvermÖgen je Grundstück zu sammeln'

Davon dürfen max..2t3 desbesamtinhalts als konstante Menge zurück-

lenatten werden; die resfliche Menge ist, um für den nächsten, nSpenj_atl

wiederum frei Xapaiitäten zu schaffln, in gedrosselter Form als Uberlauf

indasÖrtlicheKanalsystem(Trennsystern)abzugeben"

Die Nutzung des gespeicherten oberflächenwassers als Brauch-

*"rr"r, =.8-. 
.u, Gartenbewässerung, wi rd em pfoh I en'

3.7
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3.8 Antennen

Private Antennen, insbesonders sogenannte ,,schüsseln", müssen in

"in"r" 
die Fassade oder Dachfläche nicht störenden Stelle errichtet

werden.

Bei einer Anordnung von Anlagen für den satellitenempfang auf dem

Dach darf die Firstli-nie nicht höhenmäßig überschritten werden'

Stellplätze

lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je wohnung 1,5 Stell-

piat=" anlulegen bzw. nachzuweiöen. Bei ungerader Anzahl wird auf-

gerundet.

Brandschutz

Zur sicherstellung der LÖschwasserversorgung wird die Gemeinde

üOernurnydranteÄ in der erforderlichen Anzahl und Dimension

erstellen.

Die Freihaltung und Zugänglichkeit zu den Hydranten ist stets zu ge-

*ahrl"i"t"n. Die Zufahibzw. der Zugangzu den einzelnen Bauob-

f"f.tä" ist mit einer Breite von mind. 3,50 m ebenfalls zu gewährleisten'

Denkmalschutzgesetz

Es wird darauf hingewiesen, dass nach $ 20 des Denkmalschutzge-

t"tr"r (zufällige F-unde) das Landesdenkmalamt, Archäologische

3.10 Nutzung der Sonnenenergle

solarzellen o.ä. sind generell zulässig. Bei einer Anordnung von An-

lagen auf dem Dach äarf die Firstlinie allerdings nicht hÖhenmäßig

überschritten werden'

3.9

4-0

4.1

4.2
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Denkmalpflege,Marienstr'10a,79098Freiburg'unverzüglichzu
benachrichtigen iti iärrt Bodenfunde in diesem Gebiet zutage treten'

Auch ist diese genärJe hinzuzuziehen, wenn Bildstocke, Wegkreuze'

alte Grenzsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen

sein sollten.

Lottstetten, am I 7, l'lAl 2001
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Gemeinde Lottstetlen
Lqndkreis Woldshut

Bebouungsplon "Herrenqcker", Nock

BegrÜndung

l. Erfordernis und stödtebquliche Zielselzung

ln Nock befindet sich zwischen der Dorfstroße und dem Kopellenweg, ösilich

der ehemoligen Schule, eine innerörtliche Freiflöche (GrundstÜcke Nrn. 1663

und I 664|,dL sich im Besitz der Gemeinde befindet. ln der Umgehung ist

eine eingeschossige wohnhousbebouung vorhonden, die ouch hier denkbor

ist. Um der Nochfäge noch Bouplötzen in Nock nochzukommen und eine

Eigenentwicklung däs Ortes zu ermöglichen, bietet es sich on, diese Grund-

stücke zu überplän"n, in Bouplötze oufzuieilen und so eine Bebouung zu-

zulossen.

Wenn in jedem kÜnftigen Geböude von einer Houptwohnung und einer

Einliegerwohnung ousgegongen wird, werden bei einer Ongenommen

Beleg-ungszqhl von 3 - 4 Personen in der Houptwohnung und I - 2
gewöhnÄr in der Einliegewohnung je Geböude künftig 5 Einwohner, im

gesomten Gebiet mit z wohnhöusern somit 20 neue Einwohner zu erwqrten

sein. Geteilt durch die Gebietsgröße mit rund 3.000 qm ergibt sich domit ein

Wert von 66 Einwohnern/Hektor'

Noch dem vorliegenden plon werden 4 Bouplötze in Größen mit rund 680,

670,l40 und Zt Oä1-n entstehen. Dies ist für die Eigenentwicklung der Nocker

Bevölkerung voroussichtlich fÜr einen Zeitroum von 2 Johren ousreichend'

2. Entwicklung qus dem Flöchennulzungsplon

Die überplonte Flöche ist im Flöchennutzungsplcn ols Bestondsflöche dorge-

it"ttt. lnsoweit ist der Bebouungsplon ols qus dem Flöchennutzungsplon

entwickelt onzusehen'
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3. Erschließung

Die verkehrserschließung ist durch die ortsstroßen Kopellenweg im Norden

und Dorfstrcße im SÜden gegeben'

ln beiden Stroßen ist ouch der Konol im Trennsystem sowie die wosserleitung

vorhonden. Domit sind die GrundstÜcke ohne weitere Erschließungsonfor-

derungenunddomitlnvestitionendurchdieGemeindebeboubor.

4. Plqnungsrechlliche Festsetzungen

FestgesetztisteinAllgemeinesWohngebiet,doessich,wieewöhnt,um
eine Auffüllung einer größeren goulÜäke in einem vorhondenen Siedlungs

gebiet mit einem Wof,ngebietschorokter hondelt und keine löndliche' d'h'

londwirtschcrftliche Nutzung in der Nöhe vorhonden ist' Hiezu wurde''co

dovon ouszugehen ist, doß ousschließlich wohnbebouung entstehen wird'

eine Einscr'ranruÄöen aer noch g 4 BouNVO zulössigen Nutzungen vorge-

nommen. So sind iur WohngenA"ude und die der Versorgung des Gebietes

dienenden Löden zugelossen'

Dos Moß der boulichen Nutzung entspricht in.der Grundflöchenzohl mit 0'4

der moxim"r"" v"iJoo" o"t giz nouNVo. um den Ausbou des Doch-

oder untergeschosses zu ermöglichen, ist die Geschoßflöchenzqhl mit 0'5

festgesetzt.

Es wird eine eingeschossige Bebouung vorgeschrieben' Es ist jedoch dovon

ouszugehen, oäs cruch im Dochg"r.-horr bei 35" Dochneigung und evtl'

imUnterg",.no,,derGeböudeWohnungenentstehenwerden,dodos
Gelönde ein relotiv steil ist. Um eine Überhöufung mit Kleinwohnungen

(Apportern*ntui, ä're nicht in einen kleinen Ortsteit m1 schmolen Stroßen

und ohne tntrcriiruktureinrichtungen possen und negotive Auswirkungen

hoben würden, ist die Zohl der wohnungen ouf zweije Geböude

beschrönkt.

UmeingeordnetesSiedlungsbildzuerreichenun.ddurchAuffÜllungÜber-
hohe Geböude zu verhindern, wurde die Festsetzung Höhenloge der

Geböude bnv. Beschrönkung der wond- und Firsthöhen vorgenommen'

Dobei ist bei der Höhenloge der Geböude zu unterscheiden nryischen den

GeböudenlöngsdesKopellerwegesimhöhergelegenenNordenundder



Gemeinde Lottstetten
Londkreis Woldshut

l. Ausfertigung

Sotzung

zum Bebquungsplon "Henenocker", Gemqrkung Nock

Aufgrund des $ I0 des Bougesetzbuches und des $ 74 der Londesbou-

ord[ung Boden - WürttemOetg in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung

für Bodän - würtiemberg hot der Gemeinderot der Gemeinde Lottstetten in

seiner Sitzung om 17. Moi 2001 den Bebouungsplon

"Henenocke/', OT Nock

ols Sotzung beschlossen.

$r

Röumlicher Geltungsbereich

Der röumliche Geltungsbereich ergibt sich ous dem im zeichnerischen Teil ($

2,ltff .l dieser sotzung) eingezeichneten Plongebiet.

$2

Beslqndleile des Bebouungsplones

Der BebouungsPlon besteht ous:

I . Zeichnerischer Teil M I : 500

2. Bebo uu ngsvorschriften

Dem Bebquungsplon ist eine BegrÜndung beigefÜgt'
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Gemeinde Lottstetten: Sotzung zum Bebouungsplon "Henenocke/',

Gemqrkung Nock - Seite 02

$3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 75 LBO hondelt, wer den oufgrund von $ 74

LBO in Verb. mit g 9 Abs. 4 BouGB ergongenen Bestqndteilen dieser Sotzung
zuwiderhondelt.

E4

lnkrofflreten

Diese Sotzung tritt mit der Bekonntmochung des Sotzungsbeschlusses in Kroft.

Lottstetten, om I 7. llAl 20ül

lvful-
dipl.ing.tu w.popp
büro für bouleitplonung
wqldshut - tiengen
obere breitöcker 7
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Jftgen Link
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tieferliegenden Bebouung löngs der Dorfstroße' Do die Geböude töngs

des Kopeltenweges sich on Oieler Stroße orientieren werden' sollen ihre

Erdgeschossfußbädenhöhen mox. 50 cm Über diese jeweiligen Stroßen-

höhe liegen. Nördlich der Dorfstroße hingegen steigt dos Gelönde stork on;

die künftigen Geböude werden olso wesentlich höher (s' beil' Gelönde-

,.nnitt; o'i"s die Stroße liegen, so doss die EFH hier vom bestehenden

Gelönde cus festgesetzt ist'

um eine Auflockerung der Bebouung zu eneichen, und fÜr die hinter-

liegende gebouung iü.t 
"n 

entstehen zu lossen, sind die Überbouboren

Flöchen leicht u"rrätd ongeordnet. Die Gorogenstondorte sind nicht

verbindlich vorgeschrieben, u m den Bo u henen größere Gestoltu n gsfreihei-

ten ihrer GrundstÜcke zu lossen. sie sind ols Empfehlung eingetrogen' um

oufuuzeigen, wo ouf Grund der festgesetzten Überbouboren Flöchen

doron gedocht ist, die Gorogen oniuordnen; dodurch werden sie bei

Grenzbebo u u ng zuso m mengefosst'

Gorogen, Überdqchte stellplötze (corports) unq nichi Überdochte Stell-

plötze sowie N"ü;;"logen sind somit ouch oußerholb der Überbouboren

Flöchen zulössig. Gorogen mussen einen Mindestobstond von 4'50 mztJr

stroße einholteÄ, um in-diesem siouroum Möglichkeiten zum Ein- und

Aussteigen, Be- und Entloden und ouch zum Porken zu schoffen' Bei der

Breite der Erschließungsstroßen, insbesonders des Kopellenweges mit co'

4,00 - 5,00m, könnte es sonst zu Behinderungen fÜr den fließenden Verkehr

kommen.

Bei einer Gorogensteilung poroiler zur Stroße triffi dies nicht zu; desholb ist

hier nur ein Absiond von J,50rn vorgeschrieben. Es wird empfohlen, diesen

Abstondsstreifen zu bepflonzen, oomit keine kohlen wönde neben der

Stroße entstehen.

s. umweltschützende Belonge in der Abwögung nqch $ I o BouGB bzw.
- 

$ to Sl'lotS"hG, Lqndschoftspflegerische Mqßnohmen

Dos zur Bebouung onstehende Gelönde ist zur zeit eine wiese, die nicht

londwirtschoftliclig;nutzt wird. Ein Boumbestond ist nicht vorhcnden' Der

Eingriff in Notur und Londschoft ist somit gering'
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Minimierung:

Der Eingriff in den Noturhousholt soll durch die Festsetzungen des Bebcu-

ungsplones wie folgt minimiert werden:

- Die Befestigung bzw. Versiegelung sömtlicher Flöchen ist möglichst zu

vermeiden: Zufo'hrten zu ro*ptAtzen und zu Gorcrgen, die Stellplötze sowie

die Zugongswege dÜrfen nur mit wosserdurchlössigen Belögen' wie Steine

mit Fugen bzw. Schotter, versehen werden'

- um die Ableiiung des oberllöchenwossers zeitlich zu reduzieren, ist

vorgeschrieben, doß Zisternen zur Fossung des Regenwossers in einer

Minäestgröße von 5 cbm je GrundstÜck enichtet werden' Die Nutzung

dieses sogenqnnten Grouwossers im Gorten, ober möglichst ouch ols

Sekundörkreislouf im Hous, wird empfohlen'

Ökologischer Ausgleich :

Als ökologischer Ausgleich ist die Anpflonzung von einem hochstömmigen

heimischen Loubböumen vorgeschrieben. lm Hinblick ouf die Grenz-

obstönde noch dem Nochbonecht Boden - wÜrttemberg wird ouf $ 27

Nochbonecht (Vonong von Festsetzungen im Bebouungsplon) verwiesen'

6. Bouordnungsrechtliche Feslsetzungen

Die öußere Gestoliung der neugebouten Geböude soll dos siedlungs- und

Londschoftsbild nichtLeeintröchtigen; grelle Forben und reflektierende oder

sonsiige, störende Moteriolien (Beispiel: Blechverkleidung) dÜrfen nicht

verwendet werden.

lm Hinblick ouf dos Dorfbild des kleinen ortes Nock und die reizvolle kleine

Kopelle wird es fÜr erlorderlich geholten, ols Dochform dos sotteldoch mit

einer nicht zu steilen Dochneigung festzusetzen'

Gorogen sollen entweder erdgedeckt - dies trifft für die untere Reihe, löngs

der Dorfstroße zu, wobei ouch eine Nuizung <rls Tenosse denkbor ist - oder

mit einem Sotteldoch versehen werden. Die Dochneigung bei Gorogen
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mit sotteldcch soll sich on die Houptgeböude onpossen' sie muss mind' 20o

betrogen.

Der Bedorf noch Stellplötzen, gerode im löndlichen Roum mit dem

schlechten Angebot im öffentlichen Personennohverkehr' und vielen

Grenzgöngern. deren Arbeitsplotz zu den erforderlichen Zeiten höufig nur mit

dem Pkw eneicht werden konn, dem domit verbundenen hohen Moto-

risierungsgrod und der sich dorous ergebenden Pkw-Dichte' isi erheblich' Je

wohnung sind desholb mindestens 1.5 Gorogen oder stellplötze ouf den

GrundstÜcken onzulegen; bei ungeroder Zohl wird oufgerundet' Diese

Festsetzung ist vor olle-m im Hinblick ouf 'die geringe Breite der stroße ge

troffen; domit soll dos Porken der Kroftfohzeuge ouf der stroße veningert

werden.

Aufschüttungen und Abgrobungen sind bis 2,00 m Höhe zulössig' Dieses

relotiv hohe Moß ist hierärforderlich, do sich gerode im Anschlußbereich on

die Siroßen 1s. olitiegenden Gelöndeschnitt) Böschungen befinden' die

oufgefÜllt bzw. obgegroben werden mÜssen. Noch höhere bzw' tiefere

Gelöndeveröndeönö*n würden dos onsonst gleichmößige geneigte

Gelönde und domit Jos siedlungsbild zu stork beeintröchtigen und sind

desholb unzulössig.

Lottstetten, offi I 7' t'lAl 2001
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Gemeinde Lotlsletten
Londkreis Wqldshul

Bebouungsplon "Herrenqcker", Nock

Begründung

l. Erfordernis und stödtebauliche Zielsetzung

ln Nock befindet sich zwischen der Dorfstroße und dem Kopellenweg.östlich
der ehemoligen Schule, eine innerörtliche Freiflöche (GrundstÜcke Nrn" 1663

und I 664), d're sich im Besitz der Gemeinde befindet. ln der umgehung ist

eine eingeschossige Wohnhousbebouung vorhcnden, die ouch hier denkbor

ist. Um der Nochtroge noch Bouplötzen in Nock nochzukommen und eine

Eigenentwicklung des Ortes zu ermöglichen, bietet es sich on, diese Grund-

stÜcke zu überplonen, in Bouplölze oufzuteilen und so eine Bebouung zu-

zulossen.

wenn in jedem kÜnftigen Geböude von einer Houptwohnung und einer

Einliegerwohnung ousgegongen wird, werden bei einer ongenommen
Belegungszohl von 3 - 4 Personen in der Houptwohnung und 1 - 2

Bewohner in der Einliegerwohnung je Geböude kÜnftig 5 Einwohner, im

gesomten Gebiet mft a Wohnhöusern somit 20 neue Einwohner zu erworfen

Lin. C*teilt durch die Gebietsgröße mit rund 3.000 qm ergibt sich domit ein

Wert von 66 EinwohnernlHekior.

Noch dem vorliegenden Plon werden 4 Bouplötze in Größen mit rund 680,

670,740 und Zl O q1.1^1 entstehen. Dies ist fÜr die Eigeneniwicklung der Nocker

Bevölkerung voroussichtlich für einen Zeitroum von 2 Johren ousreichend.

2" Entwicklung <rus dem Flöchennulzungsplon

Die überplonte Flöche ist im Flöchennutzungsplcn ols Bestondsflöche dorge-

stellt. lnsoweit ist der Bebquungsplon ols <rus dem Flöchennutzungsplon

entwickelt onzusehen.
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3. Erschließung

Die verkehrserschließung ist durch die Ortsstroßen Kopellenweg im Norden

und Dorfstrcrße im SÜden gegeben'

ln beiden Stroßen ist <ruch der Konol im Trennsystem sowie die wosserleitung

vorhonden. Domit sind die Grundstücke ohne weitere Erschließungsonfor-

derungen und domit lnvestitionen durch die Gemeinde beboubor'

4" Plonungsrechtliche Feslselzungen

Festgesetzt ist ein Allgemeines wohngebiet, dcr es sich, wie erwöhnt' um

eine Auffüllung einelgrößeren Boulücke in einem vorhondenen Siedlungs-

gebiet mit einem woÄngebietschorokter hondelt und keine löndliche, d.h.

londwirtschoftliche Nutz-ung in der Nöhe vorhonden ist' Hiezu wurde' do

dovon ouszugehen ist, doß ousschließlich wohnbebouung entstehen wird'

eine Einschrönkungen der noch $ 4 BouNVO zulössigen Nutzungen vorge-

nommen. So sind nur Wohngebo"ude und die der Versorgung des Gebietes

dienenden Löden zugelossen'

DosMoßderboulichenNutzungentsprichtinderGrundflöchenzohlmit0,4
der moximolen Vorgobe des g t z nouNVO. Um den Ausbou des Doch-

oder Untergeschosies zu ermöglichen, ist die Geschoßflöchenzohl mit 0'5

festgesetzt.

Es wird eine eingeschossige Bebouung vorgeschrieben' Es ist jedoch dovon

ouszugehen, do-ss ouch im Dochg.r.hout bei 35" Dochneigung und evtl'

im untergeschoss der Geböude wohnungen entsiehen werden' do dos

Gelönde ein relotiv steil ist. um eine Überhöufung mit Kleinwohnungen

(Apportements), Jie nichi in einen kleinen ortsteil mit schmolen Stroßen

und ohne lnfroitrukiureinrichtungen possen und negotive Auswirkungen

hoben würden, ist die Zohl der Wohnungen ouf zweije Geböude

beschrönkt.

um ein geordnetes siedlungsbild zu eneichen und durch AuffÜllung Über-

hohe Geböude zu verhindern, wurde die Festsetzung Höhenloge der

Geböude bzw. Beschrönkung der wcrnd- und Firsthöhen vorgenommen'

Dobei ist bei der Höhenloge der Geböude zu unterscheiden n'rrischen den

Geböuden löngs des Kopellenweges im höher gelegenen Norden und der
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tieferliegenden Bebcuung löngs der Dorfstroße' Do die Geböude löngs

des Kopellenweges sich on dieser Stroße orientieren werden' sollen ihre

Erdgeschossfußbodenhöhen mox. 50 cm Über diese jeweiligen Stroßen-

höhe liegen. Nördlich der Dorfstroße hingegen steigt dos Gelönde stork on;

die künftigen Geböude werden olso wesentlich höher (s. beil' Gelönde-

schnitt) ot, oi. stroße liegen, so doss die EFH hier vom bestehenden

Gelönde cus festgesetzt ist.

um eine Auflockerung der Bebouung zu eneichen, und fÜr die hinter-

liegende Bebouung lr.t *n entsiehen zu lossen, sind die Überbouboren

Flöchen leicht u"rrätri ongeordnet. Die Gorogenstondorte sind nicht

verbindlich vorgeschrieben, u m den Bouhenen größere Gestoltungsfreihei-

ten ihrer GrundstÜcke zu lossen. Sie sind ols Empfehlung eingetrogen' um

oufzuzeigen, wo ouf Grund der festgesetzten Überbouboren Flöchen

doron gedocht ist, die Gorogen oniuordnen; dodurch werden sie bei

Grenzbebo u u ng zuso m mengefossi'

Gorogen, Überdochte stellplötze (corports) und nicht Überdochte Stell-

plötze sowie Nebenonlogen sind somit ouch oußerholb der Überbouboren

Flöchen zulössig. GorogJn müssen einen Mindestobstond von 4'50 mzur

Stroße einholteÄ, um in-oiesem Stouroum Möglichkeiten zum Ein- und

Aussteigen, Be- und Entloden und ouch zum Porken zu schoffen' Bei der

Breite der Erschließungsstroßen, insbesonders des Kcrpellenweges mit co'

4,00-5,00m,könnteessonstzuBehinderungenfÜrdenfließendenverkehr
kommen.

Bei einer Gorogenstellung porollel zur Stroße trifft dies nicht zu; desholb ist

hier nur ein Absicrnd von 1,50m vorgeschrieben. Es wird empfohlen, diesen

Abstondsstreifen zu bepflonzen, domit keine kohlen wönde neben der

Stroße entstehen'

5. umweltschülzende Belqnge in der Abwögung noch g I o BoUGB bzw.
-seqBNolschG,LqndschoftspflegerischeMqßnqhmen

Dos zur Bebouung onstehende Gelönde ist zur Zeit eine Wiese' die nicht

londwirtschoftlicligenutzt wird. Ein Bcumbestond isi nicht vorhonden" Der

Eingriff in Notur und Londschoft ist somit gering'
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Minimierung:

Der Eingriff in den Noturhousholi soll durch die Festsetzungen des Bebou-

ungsplones wie folgt minimiert werden:

- Die Befestigung bnrr. Versiegelung sömtlicher Flöchen ist möglichst zu

vermeiden: Zufo-hrten zu Rort<plötzen und zu Gorogen, die Stellplötze sowie

die Zugongswege dÜrfen nur mit wosserdurchlössigen Belögen, wie Steine

mit Fugen bzw. Schotter, versehen werden'

- Um die Ableitung des Oberflöchenwossers zeitlich zu reduzieren, ist

vorgeschrieben, doß Zisternen zur Fossung des Regenwossers in einer

Minäestgröße von 5 cbm je Grundstück enichtet werden. Die Nutzung

dieses sogenqnnten Grauwossers im Gorten, ober möglichst ouch ols

Sekundörkreislouf im Hous, wird empfohlen'

Ökol ogisch er Ausgleic h :

Als ökologischer Ausgleich ist die Anpflonzung von einem hochstömmigen

heimischen Lcubböumen vorgeschrieben. lm Hinblick ouf die Grenz-

obstönde noch dem Nochborrecht Boden - WÜrttemberg wird ouf $ 27

Nachbonecht (Vonong von Festsetzungen im Bebouungsplon) verwiesen'

6. Bouordnungsrechtliche Festsetzungen

Die öußere Gestoltung der neugebouten Geböude soll dos Siedlungs- und

Londschoftsbild nicht beeintröchtigen; grelle Forben und reflektierende oder

sonstige, störende Moteriolien ( Beispiel: Blechverkleidung) dÜrfen nicht

verwendet werden.

lm Hinblick ouf dos Dorfbild des kleinen Ortes Nock und die reirvolle kleine

Kopelle wird es für erforderlich gehclten, ols Dochform dos Sotteldoch mit

einer nicht zu steilen Dochneigung festzusetzen'

Gcrrogen sollen entweder erdgedeckt - dies trifft für die untere Reihe. löngs

der Dorfsiroße zu, wobei ouch eine Nutzung ols Tenosse denkbor ist - oder

mit einem Sotteldoch versehen werden. Die Dochneigung bei Gorogen
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mit Sotieldoch soll sich on die Houptgeböude onpossen' sie muss mind' 20o

betrogen.

Der Bedorl noch Stellplötzen, gerode im löndlichen Roum mit dem

schlechten Angebot im öffentiichen Personennohverkehr, und vielen

Grenzgöngern, deren Arbeitsplotz zu den erforderlichen Zeiten höufig nur mit

dem Pkw eneicht werden konn, dem domit verbundenen hohen Moto-

risierungsgrod und der sich dorous ergebenden Pkw-Dichte, ist erheblich' Je

wohnung sind desholb mindestens t.5 Gorogen oder stellplötze ouf den

GrundstÜcken onzulegen; bei ungeroder Zohl wird crufgerundet' Diese

Festsetzung ist vor ollem im Hinbliäk ouf die geringe Breite der Stroße ge

troffen; domit soll dos porken der Kroftfohzeuge ouf der Strcße veningert

werden.

Aufschüttungen und Abgrobungen sind bis 2,00 m Höhe zulössig' Dieses

relotiv hohe Moß ist hierärforderlich, do sich gerode im Anschlußbereich on

die Siroßen (s. oäitiegenden Gelöndeschnitt) Böschungen befinden' die

oufgefÜllt bzw. obgegroben werden mÜssen. Noch höhere bzw' tiefere

Gelöndeverondeönö*n würden dos onsonst gleichmößige geneigte

Gelönde und domii äos Siedlungsbild zu stork beeintröchtigen und sind

deshcrlb unzulössig.

Lottstetten, offi I 7. l'lAt 2001
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